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	Antrag auf Genehmigung der Wiederverschließung von Pflanzkartoffelpartien
gemäß § 29 Pflanzkartoffelverordnung (PflKartV)

	1.  Hinweis:

Dem Antrag sind unbedingt Kopien des Lieferscheines und Anerkennungsbescheides und/oder  Originaletikettes beizufügen.

	2.  Beantragt wird die Wiederverschließung folgender Pflanzkartoffelpartien

	Sorte
	Kat./Klasse
	Menge in dt
	Anerkennungsnummer
	Wiederverschließungsnummer

	     
	     
	[bookmark: Text1]     
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	DE156-
	     
	W

	Grund der Wiederverschließung:
     


	Die o.g. Pflanzkartoffelpartien waren bei der Anlieferung ordnungsgemäß verschlossen und gekennzeichnet und waren nur den hier angegebenen Einwirkungen und Behandlungen unterworfen.

	Lieferant:
     


	

	     
	     
	
	

	Ort/Datum
	
	Unterschrift des Antragstellers

	3.  Genehmigungsvermerk der Anerkennungsstelle

	Die Wiederverschließung der o.g. Pflanzkartoffelpartien wird hiermit genehmigt/nicht genehmigt. *)

	





	
	Stempel/Unterschrift der Anerkennungsstelle

	4.  Hinweise zur Wiederverschließung

	· Die Wiederverschließung darf nur durch einen Probenehmer oder unter seiner Aufsicht durchgeführt 
werden. (§ 29 Abs.1 PflKartV)
· Bei der Wiederverschließung kann der Probenehmer eine Probe für die Nachprüfung nach §20 Abs.1 
entnehmen (§ 29 Abs.3 PflKartV)
· Auf dem Etikett jeder wiederverschlossenen Packung oder jedes wiederverschlossenen Behältnisses 
sind außer den nach §§ 24, 26 und 27 PflKartV vorgeschriebenen Angaben der Monat und das Jahr 
der Wiederverschließung und eine Wiederverschließungsnummer anzugeben. 
Für die Wiederverschließungsnummer gilt  § 19 Abs.2 PflKartV entsprechend mit der Maßgabe, dass hinter der Zahl der Buchstabe „W“ angefügt ist. Die ursprüngliche Anerkennungsnummer und das ursprüngliche Verschließungsdatum sind immer anzugeben.
· Originaletiketten und Originaleinleger sind an den Probenehmer abzuliefern.



*) Nicht zutreffendes bitte durchstreichen
